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Zitat von Paraibu

OK - dann entfällt für dich und für alle, auf die dies zutrifft, aber auch die
Schutzwirkung einer vereinbarten Arbeitszeit.

Wenn Dein Dienstherr /Arbeitgeber Dich für 40 Arbeitsstunden pro Woche bezahlt, darf
er IMHO zu Recht auch 40 Stunden Erreichbarkeit erwarten.

Ich werde als Beamter nicht für 40 Arbeitsstunden pro Woche bezahlt, sondern werde
alimentiert. Dafür habe ich mich mit vollem Einsatz meinen Amtspflichten zu widmen. Dazu
gehört auch eine zeitnahe Reaktion auf Anfragen und ähnliches. Dazu gehört keine permanente
Rufbereitschaft, schon gar nicht mittels privater Geräte.
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